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Grundprinzip abweichen m�chten, dass „Arbeit im Betrieb
erledigt werden soll“. Diese Denkweise muss in Zukunft
�berwunden werden. Dar�ber hinaus muss das japanische
Arbeitsrecht zur besseren F�rderung der Telearbeit ge�ndert
werden. Dies gilt insbesondere f�r das ASG und das Min-
destlohngesetz.

In diesem Beitrag ging es prim�r um die Perspektive, wie
die Verbreitung der Telearbeit gef�rdert werden kann. The-
matisch nicht weniger wichtig ist aber der Schutz der Telear-
beiter, und hier muss noch viel rechtspolitisch diskutiert
werden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Eine wichtige
rechtspolitische Maßnahme w�re es, ein „Recht auf Nichter-
reichbarkeit“ einzuf�hren.14
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L�nderreport Indien
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Bei den Parlamentswahlen in Indien wurde die Regierung
von Premierminister Modi mit ihrer Reformagenda f�r eine
weiter Amtszeit best�tigt. Die gegen�ber der letzten Wahl
nochmals vergr�ßerte Mehrheit ist auch eine klare Anerken-
nung der PersonModis.

Reformen in diversen Bereichen werden auf dieser Basis
weiter vorangehen. Ein besonderes Augenmerk bleibt auf
der Einbeziehung breiter Bev�lkerungsschichten in das
wirtschaftliche Wachstum und auf dem Ziel, Indien als Pro-
duktionsstandort voranzubringen („MAKE IN INDIA!“-
Strategie).

II. Auswahl wichtiger Gesetzes�nderungen und
Reformen und Gerichtsentscheidungen

1. Steuerrecht

a) Jahressteuergesetz

Das am 5. 7. 2019 im Parlament eingebrachte Jahressteuer-
gesetz 2019–2020 („Budget“) brachte aus Sicht internatio-
naler Investoren nur wenige beachtenswerte Neurungen. Po-
sitiv zu bewerten ist der f�r ab dem Finanzjahr 2019–20 von
sonst 30% auf nun 25% reduzierte K�rperschaftssteuersatz
f�r Unternehmen mit einem Jahresumsatz von h�chstens
INR 4 Mrd. (maßgeblich ist dabei die Bilanz des Finanzjah-
res 2017–18).

F�r lokale Steuerpflichtige wurden Erleichterungen einge-
f�hrt bez�glich des in der Praxis oft komplexen Themas der
Quellensteuerabwicklung bei Zahlungen in das Ausland. Es
bleibt bei der – im internationalen Vergleich ungew�hnli-
chen – Pflicht des ausl�ndischen Zahlungsempf�ngers, zu-
s�tzlich eine Steuererkl�rung �ber bestimmte Eink�nfte ab-
zugeben (obwohl die f�llige Steuer im Rahmen der Quellen-
steuer bereits geleistet wurde).

Neu geregelt wurde die Steuerpflicht bei der Schenkungs-
steuer bei grenz�berschreitenden Schenkungen von Indien

in das Ausland. Hier wird der starken internationalen Ver-
flechtung im Familienkreis Rechnung getragen.

In der Praxis werden sich weitgehende �nderungen der Steu-
erveranlagung ergeben, durch die weitere Ausweitung der
„anonymen (digitalen) Betriebspr�fung“ („faceless assess-
ments“), in der die Abarbeitung des Pr�fungsprogramm
ohne direkten Kontakt mit der Person des Pr�fers �ber On-
lineportale erfolgt. Das soll die Transparenz erh�hen und der
Korruption weiter entgegenwirken. In der Praxis muss der
Steuerpflichtige seine Darlegungen dann erfahrungsgem�ß
jedoch besonders sorgf�ltig gestalten, da die Gelegenheit
fehlt, Unklarheiten im schnellen direkten Dialog zu kl�ren.

Im Bereich der Gewinnzurechnung bei steuerlichen Be-
triebsst�tten ausl�ndischer Unternehmen in Indien zeichnet
sich eine grundlegende Neubewertung („2faceless assess-
ments“) durch die indische Steuerverwaltung ab. Eine Fach-
kommission der indischen Bundessteuerbeh�rde (Central
Board of Direct Taxes) legte im April 2019 die Ergebnisse
einer umfassenden Analyse vor. Hierbei wurden zahlreiche
Doppelbesteuerungsabkommen ausgewertet, die Indien ab-
geschlossen hat. Ziel ist, die Rechtssicherheit in diesem Be-
reich zu erh�hen, der aktuell zu den strittigsten Themen des
indischen Steuerrechts geh�rt. Der Bericht der Kommission
wird derzeit durch die beteiligten Kreise ausgewertet und
kommentiert. Die Empfehlung geht dahin, eine Aufteilung
der Gewinnmarge zwischen Inland und Ausland durch eine
formelbasierte Berechnung vorzunehmen. Die Beurteilung
nach den Prinzipien steuerlicher Verrechnungspreise wird
als ungeeignet abgelehnt. Der vorgeschlagene Berechnungs-
ansatz im Falle von Vertriebsaktivit�ten ber�cksichtigt etwa
die Nachfrageseite einerseits und Beschaffungsseite und
Vertriebsaufwendungen andererseits. Nach aktuellem Stand
muss leider erwartet werden, dass die erh�hte Rechtssicher-

14 Vgl. Yamakawa (Fn. 11), 84, 85.

* Erg�nzend mitgewirkt an diesem Beitrag haben Neha Sharma (Compa-
ny Secretary), Juhi Gera (ind. Steuerberaterin) und Ritika Aroroa (Se-
nior Consultant), alle R�dl & Partner, New Delhi.
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heit einhergeht mit einer deutlich erh�hten Zurechnung von
Gewinnanteilen zu der indischen Betriebsst�tte. Auch be-
steht derzeit der Eindruck, dass die Streitigkeiten sich auf
die Details der Zuordnung von Aufwand innerhalb der For-
melberechnung verlagern werden. Es besteht die Hoffnung,
dass der Abschlussbericht der Kommission die Bedenken
der Fachwelt ber�cksichtigt.

b) Internationale Abkommen

Auf internationaler Ebene erfolgte Ende Juni 2019 nunmehr
die Ratifizierung und Hinterlegung des mehrseitigen �ber-
einkommens gegen aggressive Steuergestaltungen (Multila-
teral Instrument – MLI). In der Praxis ergeben sich f�r
Unternehmen in betroffenen Staaten daraus m�gliche erheb-
liche �nderungen f�r den Bereich der Doppelbesteuerungs-
abkommen, die ohne formale Verhandlungen ge�ndert
werden k�nnen. Im Verh�ltnis zu �sterreich und der
Schweiz ist das MLI daher nun aus indischer Sicht bindend.
F�r deutsche Unternehmen ergeben sich derzeit keine �nde-
rungen, da die erforderliche Annahmeerkl�rung von deut-
scher Seite bisher nicht angek�ndigt wurde.

2. Devisenrecht

a) Grenz�berschreitende Darlehen

Eine deutliche Verbesserung der Finanzierungsoptionen f�r
indische Tochtergesellschaften ergibt sich aus der umfassen-
den Reform des Rechtsrahmens f�r grenz�berschreitende
Darlehen (External Commercial Borrowings – „ECB“).

Die grenz�berschreitende (direkte oder indirekte) Finanzie-
rung ist nach wie vor in vielen Details reglementiert. Verst�-
ße werden streng verfolgt; der Rechtsrahmen ist daher wei-
terhin genau einzuhalten, auch zur Vermeidung von per-
s�nlicher Haftung der Gesch�ftsf�hrung. Seit Januar 2019
stehen ausl�ndischen zugelassenen Darlehensgebern (vor
allem Muttergesellschaften/Gruppengesellschaften) neue
M�glichkeiten zur Verf�gung. Als Darlehensnehmer k�n-
nen nunmehr auch Handelsgesellschaften auftreten, die fr�-
here Beschr�nkung auf die T�tigkeitsbereiche Produktion
oder Forschung & Entwicklung ist weggefallen. Darlehen
k�nnen auch k�nftig sowohl in ausl�ndischer W�hrung als
auch in Indischer Rupie vereinbart werden. Nach wie vor be-
stehen Untergrenzen f�r die Laufzeit; sie liegen zwischen ei-
nem und f�nf Jahren, abh�ngig vom Verwendungszweck
und dem Darlehensbetrag. Die erhebliche Ausweitung des
Kreises der Unternehmen, die nun Gesellschafterdarlehen
aufnehmen k�nnen, verbessert die M�glichkeit der flexiblen
Kapitalausstattung f�r ausl�ndische Anteilseigner erheblich.

b) Einzelhandel

Nach Beobachtung der Entwicklung durch die Regierung er-
folgte eine weitere Liberalisierung der Investitionsm�glich-
keit in den Bereich Einmarken-Einzelhandel (Single Brand
Retail). Das erm�glicht es ausl�ndischen Unternehmen,
nunmehr g�nzlich ohne lokalen Mitgesellschafter ein Ver-
kaufsnetzwerk aufzubauen. Eine Erleichterung wurde auch
eingef�hrt bei der Anforderung, dass 30% des Sortiments
aus Indien stammen m�ssen. F�r die ersten f�nf Jahre der
T�tigkeit werden alle Waren angerechnet, die die gesamte
Unternehmensgruppe des Investors aus Indien bezieht.

c) Sacheinlagen

Die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen gegen Sacheinlage
steht nun auch ausl�ndischen Gesellschaftern ohne vorheri-

ges ausf�hrliches Genehmigungsverfahren offen. Nach wie
vor sind devisenrechtliche und gesellschaftsrechtliche Vor-
schriften zu beachten, da eine genaue Kontrolle dahinge-
hend erfolgt, dass Gesellschaftsanteile nicht ohne angemes-
senen Gegenwert an ausl�ndische Gesellschafter ausgege-
ben werden.

d) Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

Im Bereich von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen (Em-
ployee Stock Option Plans) k�nnen indische Unternehmen
nunmehr auch im Ausland ans�ssige F�hrungskr�fte in die
Struktur einbinden. Devisenrechtliche Meldepflichten sind
dabei zu beachten.

e) Heilungsm�glichkeiten bei Fristvers�umung

Eine vereinfachte Heilungsm�glichkeit von Fristvers�um-
nissen im Devisenrecht wurde ebenfalls eingef�hrt. In der
Praxis zeigt sich immer wieder, dass die Erf�llung der devi-
senrechtlichen Meldepflichten f�r grenz�berschreitende
Vorg�nge durch Unternehmen vers�umt wurde, da die
Transaktionen in vielen F�llen auch ohne korrekte Meldung
zun�chst kaufm�nnisch abgewickelt werden k�nnen. Die
Vers�umnis der fristgerechten (nachtr�glichen) Meldung
konnte dann nur noch durch ein Selbstanzeigeverfahren ge-
heilt werden. Das war und ist aufgrund der drohenden Sank-
tionen bei Devisenrechts-Verst�ßen der Aufdeckung durch
die Beh�rde zwar immer noch vorzuziehen, bedeutet aber
besonderen Aufwand und auch in der Regel Festsetzung von
Bußgeldern. Durch eine �nderung im Verfahrensrecht kann
eine versp�tete Meldung nun unter Zahlung eines einfachen
S�umniszuschlages nachgeholt werden. Dadurch wird
Rechtssicherheit f�r die Beteiligten unter deutlich geringe-
rem Aufwand erzielt.

f) Meldepflichten und Meldeverfahren

F�r ausl�ndisch investierte Gesellschaften nach wie vor eine
gesonderte Meldung (Foreign Liabilities and Assets – FLA)
vorgeschrieben. F�r die Abwicklung wurde im Juni 2019
erstmals ein Onlineverfahren eingef�hrt, das die Nachpr�-
fung erleichtert und den Kontrolldruck erh�ht. Hier waren
f�r 2019 sehr kurze Fristen f�r die Abgabe zu bew�ltigen.

Auch die traditionellen Meldeverfahren wurden im Jahr
2018 auf digitale Plattformen umgestellt. Das betrifft vor al-
lem auch die umfangreichen Formalien f�r die F�lle der
Ausgabe von Anteilen an ausl�ndische Gesellschafter und
die �bertragung von Gesellschaftsanteilen zwischen Inl�n-
dern und Ausl�ndern. F�r diese Vorg�nge ist weiterhin die
devisenrechtliche und auch steuerrechtliche Dokumentation
des objektiven Wertes �ber eine formale Unternehmensbe-
wertung aktuell zu dokumentieren, um Transaktionen f�r
die Beteiligten rechtlich wirksam und risikofrei durchf�hren
zu k�nnen.

Im Laufe des Jahres 2018 war f�r alle Unternehmen, die seit
ihrer Gr�ndung (zu irgendeinem Zeitpunkt) Kapital aus dem
Ausland erhalten hatten, eine einmalige Meldung �ber alle
Kapitaleinzahlungen abzugeben (Entity Master Form –
EMF). Der Bericht war f�r alle Vorg�nge abzugeben, auch
wenn sie in der Vergangenheit Gegenstand ausf�hrlicher for-
maler Meldungen gewesen waren. Das bedeutete f�r ausl�n-
disch investierte Gesellschaften einen nennenswerten Auf-
wand, da Kapitalzahlungen auch aus lange zur�ckliegenden
Zeitr�umen nachzuvollziehen waren, einschließlich der da-
maligen devisenrechtlichen Detailmeldungen. Die Auswer-
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tung der umfangreichen Datenbest�nde durch die indische
Devisenbeh�rde dauert an.

3. Sozialversicherungsrecht

a) Employees Provident Fund and Miscellaneous
Provisions Act, 1952

Jedwede �nderungen im Bereich dieses Systems der Arbeit-
nehmer-Verm�gensbildung haben meist wichtige Auswir-
kungen, da sie sich, auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmersei-
te, unmittelbar auf die Lohnkosten auswirken (insgesamt
24% der Bemessungsgrundlage, je h�lftig zu tragen). Die
Pflicht der Zuf�hrung in den Provident Fund besteht unver-
�ndert ab einer Betriebsgr�ße von 20 Mitarbeitern und dann
bei bestimmten Kategorien von Mitarbeitern. In einer neuen
Grundsatzentscheidung wurden durch das oberste Bundes-
gericht (Supreme Court of India) Regelungen zu der Bemes-
sungsgrundlage aufgestellt. Es besteht traditionell die Ten-
denz, durch formale Aufteilung des Gehalts in „Grundge-
halt“ und „Zulagen“ eine Reduzierung anzustreben. In dem
Grundsatzurteil wurde die Bemessungsgrundlage deutlich
ausgeweitet und entschieden, dass Zulagen nur in engen
Grenzen von der Bemessungsgrundlage ausgenommen blei-
ben. Insbesondere muss es sich um einen individuellen
(nicht allgemein gew�hrten) oder auch einen variabel gestal-
teten Bestandteil handeln. In der Praxis bedeutet das, dass
die meisten Unternehmen ihre Gehaltsaufteilungen und die
resultierende Beitragsberechnung nacharbeiten m�ssen.

b) Employees

,

State Insurance Act, 1948

Das Versicherungssystem nach dem Employees

,

State Insur-
ance Act, 1948, das vor allem f�r geringverdienende Arbeit-
nehmer im Produktionsbereich gilt, wird regelm�ßig ange-
passt. Mit Wirkung ab Juli 2019 wurde der Beitragssatz
deutlich erm�ßigt von 6,5% auf 4% (die Beitr�ge sind �ber-
wiegend vomArbeitgeber zu tragen).

4. Insolvenzrecht

Bereits im Dezember 2016 trat das neue Insolvenzgesetz
(Insolvency and Bankruptcy Code) in Kraft (s. dazu W�hr-
lein/Bhardwaj, RIW 2016, 583, 585f.) und brachte erstmals
eine umfassende Regelung des Themengebietes. Es erfolgen
seitdem schrittweise Erg�nzungen des Regelwerkes.

Im Laufe des Jahres 2018 wurde das Verfahrensrecht des
Gl�ubigerausschusses angepasst, f�r wesentliche Be-
schl�sse ist nur noch eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Es wurde auch die M�glichkeit der R�cknahme des Insol-
venzantrages eingef�hrt, wof�r eine Gl�ubigerzustimmung
mit 90% der Stimmen erforderlich ist.

Ebenfalls w�hrend des Jahres 2018 wurden weitere insol-
venzrechtliche Gesetzesvorhaben auf denWeg gebracht. Be-
deutsam ist hier besonders der Entwurf von Regelungen
�ber grenz�berschreitende Insolvenzverfahren unter Anleh-
nung an das UNCITRAL-Muster-Regelungswerk. Die
grenz�berschreitende Einleitung von Verfahren, die Aner-
kennung von Verfahrensbeteiligten, der Austausch zwischen
Insolvenzgerichten und Insolvenzverwaltern und die Ab-
stimmung paralleler Verfahren in verschiedenen L�ndern
lassen hier eine weitere moderne Strukturierung des f�r In-
dien noch neuen Rechtsgebietes erwarten.

Neben den grenz�berschreitenden Aspekten erfolgte eine
Anpassung diverser weiterer Vorschriften im Insolvenzge-
setz zu den Themenkreisen der Zul�ssigkeit und Fristen f�r

Sanierungsverfahren und Eigenverwaltung, Verteilung der
Insolvenzmasse zwischen verschiedenen Gl�ubigergruppen
und Bindungswirkung des Insolvenzplanes f�r �ffentliche
Stellen.

5. Gesellschaftsrecht

Das Jahr 2018 stand im Zeichen des Vorgehens gegen Ge-
sellschaften, die ihren registerrechtlichen Meldepflichten
nicht nachkamen oder bei denen sonst Anhaltspunkte f�r ei-
nen Missbrauch der Rechtsform bestanden. Die Initiative
des zust�ndigen Ministeriums (Ministry of Corporate Af-
fairs) beruhte dabei auf der Nutzung der nunmehr digital
verf�gbaren Registerdaten.

a) Zwangsl�schung

Gesellschaften, die f�r die zur�ckliegenden drei Jahre keine
Jahresmeldungen eingereicht hatten, wurden zur Nachho-
lung aufgefordert. �ber 500000 Gesellschaften wurden dar-
aufhin aus dem Register gel�scht.

b) Identit�tsnachweis f�r Gesch�ftsf�hrer

Neben leeren „GmbH-H�llen“ wurde als wesentliches Defi-
zit identifiziert, dass zahlreiche Gesellschafter nur Stroh-
m�nner als Gesch�ftsf�hrer im Register benannten. Seit
dem Jahr 2018 m�ssen Gesch�ftsf�hrer j�hrlich aktuelle
Nachweise zu Person und Wohnsitz vorlegen. Eine Nichtbe-
folgung f�hrt zu der Deaktivierung der f�r das Amt erforder-
lichen Ident-Nr. (Director Identification Number – DIN).
�ber 1,8 Mio. DIN wurden in dem Zuge deaktiviert. Dane-
ben ist bei der regelm�ßig erforderlichen Erneuerung der di-
gitalen Signatur (Digital Signature Certificate – DSC) ein
Videoclip mit vorgeschriebenem Inhalt jeweils aktuell durch
den Gesch�ftsf�hrer anzufertigen, in dem er im Bild best�-
tigt, entsprechend t�tig zu sein.

c) Pr�fung der R�umlichkeiten der Gesellschaft

Ebenfalls im Rahmen des Vorgehens gegen Scheinfirmen
wurden alle vor dem 31. 12. 2017 gegr�ndeten Gesellschaf-
ten verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen, dass es sich
bei dem Firmensitz um ein aktuell tats�chlich existierendes
B�ro handelt. Es waren auch Daten des Firmensitzes mitzu-
teilen, die eine automatisierte Pr�fung �ber „H�ufungen“
von Unternehmen an bestimmten Adressen erm�glichten.
Das musste so verlaufen, dass ein Foto eines der Gesch�fts-
f�hrer in den B�ror�umen ebenso zu liefern war wie eine
Außenansicht mit Firmenschild sowie die GPS-Daten des
B�ros. Auf dieser Basis erfolgen automatisierte Auswertun-
gen der mitgeteilten Informationen. Eine fehlende Einhal-
tung der Anforderungen f�hrt zu einer Registersperre f�r
das betreffende Unternehmen, was zu einem hohen Druck
f�hrte, die Vorgaben zeitnah umzusetzen.

d) Meldung des wirtschaftlich Berechtigten

Im Jahr 2018 neu eingef�hrt und im Laufe des Jahres 2019
konkret abgewickelt wurde die Meldung des wirtschaftlich
Berechtigten bei Kapitalgesellschaften (Significant Benefi-
cial Owner – SBO). Unter definierten Kriterien ist hierbei
zu bestimmen, welche nat�rliche Person direkt oder indirekt,
einzeln oder gemeinsam mit anderen einen wesentlichen
Anteil an der Gesellschaft h�lt. Ziel ist es, gerade im indi-
schen Umfeld h�ufige Verschachtelungen von Kapitalge-
sellschaften im Familienumfeld zu durchleuchten. F�r aus-
l�ndisch investierte Unternehmen bedeutet das in der Praxis
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die Ermittlung und Offenlegung von Hauptgesellschaftern
in der obersten Gesellschafterebene. Identit�tsnachweis und
Wohnsitznachweis sind beizubringen und bei dem Handels-
register einzureichen. Nach aktuellem Stand sind die Daten
zu dem wirtschaftlich Berechtigten (SBO) Teil der �ffent-
lich (elektronisch) einsehbaren Registerakte.

e) Amtsl�schung von Gesch�ftsf�hrern

Vers�umt es eine Gesellschaft f�r drei Jahre, die vorge-
schriebene Jahresmeldung zum Register einzureichen, so
werden deren Gesch�ftsf�hrer in allen Gesellschaften, in de-
nen sie �mter halten, von Amts wegen entfernt („disqualifi-
ziert“). Das Amt (und damit die Haftung) in der s�umigen
Gesellschaft bleibt erhalten. Diese Maßnahme dient dazu,
Mehrfach-Gesch�ftsf�hrer zu motivieren, �mter abzugeben
oder f�r die Einhaltung der Vorschriften zu sorgen. Die
„Disqualifizierung“ kann in der Praxis Folgewirkungen ha-
ben, wenn als Ergebnis die Zahl der Gesch�ftsf�hrer unter
die gesetzliche Mindestzahl f�llt (etwa zwei im Falle einer
normalen „Private limited Company“). Auch f�r ausl�n-
disch investierte Unternehmen und deren Gesch�ftsf�hrer
k�nnte das zu Konflikten f�hren, etwa wenn eine „inaktive“
Altgesellschaft auftaucht, die im Bereich der Jahresmeldun-
gen einen R�ckstand aufweist und dadurch die operative
Hauptgesellschaft „infiziert“.

f) Pers�nliche Einbindung eines Chief Executive Officer

In der Praxis ließ sich eine Person in vielen F�llen zum
„CEO“ der Gesellschaft ernennen, ohne jedoch in das Board
of Directors einzutreten. Dadurch sollte die damit verbun-
dene Haftung vermieden werden (h�ufig in Verbindung mit
der Einsetzung von Strohm�nnern als Gesch�ftsf�hrern).
Neben weiteren Maßnahmen ist ein „CEO“ nunmehr auch
dann verpflichtet, die Bilanz des Unternehmensmit zu unter-
zeichnen, wenn er nicht Mitglied des Board of Directors ist.
Das erh�ht den Haftungsdruck und die Motivation, auch for-
mal die Verantwortung f�r die Gesellschaft wahrzunehmen.

g) Erleichterung f�r Sitzungen per Video

F�r eine wirksame Beschlussfassung des Board of Directors
ist esweiterhin erforderlich, dassmindestens zweiMitglieder

an einer Sitzung teilnehmen. Die Teilnahme ist dabei f�r den
Beschluss des Tagesgesch�fts zul�ssig im Wege der Video-
konferenz (etwa �ber „Skype“ oder eine vergleichbare Platt-
form). In diesen F�llen muss die Sitzung in einer Videodatei
aufgezeichnet und archiviertwerden.Beschl�sse zuGrundla-
genthemen (etwa Feststellung des Jahresabschlusses) konn-
ten bisher nicht im Wege einer Videokonferenz gefasst wer-
den. Zumindest die Teilnahme und auch die Abstimmung per
Videokonferenz sind jetzt auch daf�r zul�ssig, allerdings mit
der wichtigen Einschr�nkung, dass durch (in der Regel zwei)
pers�nlich anwesendeMitglieder des Board die Beschlussf�-
higkeit hergestellt sein muss. Dennoch ist die �nderung des
Details in vielen F�llen eine deutliche Erleichterung, insbe-
sondere in Joint Venture-Konstellationen, die typischerweise
differenzierte Regelungenvorsehen und bei denen durch aus-
l�ndische Gesellschafter entsandte Gesch�ftsf�hrer meist
nicht flexibel vorOrt in Indienverf�gbar sind.

III. Bewertung

Auch in den aktuellen Neuerungen und Vorhaben finden
sich diverse Ans�tze, erkannte Defizite im Rechtsrahmen
und bei der Rechtsanwendung zu beseitigen. Im Steuerrecht
verst�rkt sich das ohnehin schon deutliche Augenmerk auf
die Fragen der Besteuerung grenz�berschreitender Sachver-
halte und Unternehmenst�tigkeiten. Eine ganze F�lle von
Einzelmaßnahmen hat das Ziel, den Missbrauch rechtlicher
Einheiten einzud�mmen mit daraus resultierenden neuen
Anforderungen auch an ausl�ndische Gesellschafter und
Gesch�ftsf�hrer.

Klaus Kessler, Rechtsanwalt, M�nchen, und Dr. Beata Pankowska-Lier, Rechtsanw�ltin, Kiew

L�nderreport Ukraine
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Das Jahr 2019 ist f�r die Ukraine ein besonderes Jahr: Im
April 2019 fanden die Pr�sidentschaftswahlen statt und die
Ukrainer haben einen neuen Pr�sidenten gew�hlt – Vlody-
myr Zelensky. Das Ergebnis war schon einige Wochen vor
den Wahlen voraussehbar. Ein Großteil der Bev�lkerung
sehnte sich nach einem neuen Gesicht, ohne politische Ver-
gangenheit und mit einer Vision f�r eine bessere Zukunft.
Der neue Pr�sident hat am Tag der Ernennung als erste
Amtshandlung das ukrainische Parlament „Verhovna Rada“
aufgel�st und vorzeitige Parlamentswahlen f�r den 21. 7.
2019 einberufen. Außerdem versprach er der Bev�lkerung

Reformen; vor allem sollen die Justizreform beschleunigt
und die Korruption bek�mpft werden. Er m�chte weiterhin
auf dem Ann�herungskurs zur EU bleiben, den Krieg im
Osten des Landes beenden und gute Bedingungen f�r Inves-
toren schaffen. Die Zusammenarbeit mit dem IWF soll zu-
n�chst fortgesetzt werden.

II. Rechtsgebiete

1. Vertragsrecht

Vertr�ge sind auch in der Ukraine grundlegende Dokumente
zur Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen den Partei-
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